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RS OGH 1998/6/25 6Ob162/98m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1998

Norm

ABGB §825 B

WEG 1975 §7

WEG 1975 §12

Rechtssatz

Miteigentum verbunden mit dem ausschließlichen Nutzungsrecht an jeweils einer bestimmten Wohnung wird an der

gesamten Liegenschaft und nicht etwa nur an einer nur zufällig zurückverfolgbaren Liegenschaftshälfte erworben.

Entscheidungstexte

6 Ob 162/98m
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